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E ntgeltord n ung

fürdie außerschulischeNutzung
von Schulßebäuden,Sportstättenund deren Freiflächen

§1 GrundsätzlicheRegelungen

Fürdie außerschulischeNutzung von Schulgebäuden,Sportstätten
und deren Freiflächenwerden gemäß§43 Abs. 1, §44 Abs. 1 und 2.1

der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom 8. Juni 2004 und
Teil II §4 Abs. 1, §6 Abs. l und 3 des KAG vom 12.04.2005 Entgelte
erhoben.

Das Entgelt dient zum teilweisen Ausgleich anfatlender
Bewirtschaftungskosten, in erster Linie Kosten der Heizung, der
Beleuchtung, des Wasserverbauchs, der Müllentsorgung,dem
Herrichten von Flächenund den Personalkosten.

Ein Anspruch auf Überlassungvon Nutzungsobjekten besteht nicht.

Die außerschulischeNutzung erfolgt auf der Grundiage
ordnungsgemäßabgeschlossener Nutzungsverträgeoder einer
Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der StadtTeterow.

§2 Entgeltpflichtige

1. Entgeltpflichtig ist, wer aufgrund eines Vertrages oder
Vereinbarung mit der Stadt Schulgebäude,Sportstättenund
deren Freiflächenregetmäßigoder sporadisch nutzt.

2. Sind Sportgruppen als Nutzer Mitglied eines Vereins, so ist der
Verein Gebührenschuldner.

3. Bei Sportgruppen, die nicht vereinsmäßigorganisiert sind,
haftet der Antragsteller als Gebührenschuldner.



§3 Ausnahmeregelungen

Entgeltfrei sind Veranstaltungen in Sportstättenund Schulen für

die Stadt
- die sich in Trägerschaftder Stadt befindenden Schulen und

deren Schulmitwirkungsgremien
- die Kinder- und Jugendlichen der Teterower Sportvereine und

Institutionen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Menschen mit Behinderung

Die Vereine und Sportgruppen sind verpflichtet, die Angaben über
die Altersstruktur ihrer Mitgtieder wahrheitsgemäßanzugeben.

§4 Benutzungszeit

1. Als Benutzungszeit gilt die reine Nutzungszeit des Objektes.
Angefangene Stunden bis 30 Minuten werden mit 50 %, von
mehr ats 30 Minuten mit 100 % des jeweiligen Entgeltes
berechnet.

2. Schulräumekönnenvon montags bis donnerstags längstensbis
22.00 Uhr im besonderen Einzelfall nur mit Zustimmung der

jeweiligen Schulleitung ausnahmsweise auch freitags, samstags
und sonntags zur Benutzung überlassenwerden, sowie es die
betrieblichen und personellen Verhältnissezulassen.

3. tn den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Schulen und
Sporthallen in der Regel geschlossen.
Ausnahme: Nach Antragstellung bis zum 31.05. des taufenden
Jahres und nach Spezifik der Sportart, entscheidet die
Fachabteilung überdie Öffnungeiner Halle in den
Sommerferien fürden Freizeit- und Trainingsbetrieb.

4. Uber die außerschulischeNutzung derSchulen in den Herbst-,
Frühjahrs-und Pfinestferien entscheiden die Schulleitungen.



§5 Entgeltsätzepro Nutzungsstunde

5. Das Entgett wird fürjede vereinbarte Nutzungszeit im ganzen
Vertragszeitraum fällig.Dies trifft nicht zu, wenn die Nutzung

1.0

Sportstätte Sportveranstaltunger
der Teterower
Vereine, Gruppen
und ortsansässigen
Vereinen im
regelmäßigen
Ubungs-und
Wettkampfbetrieb

Nutzungfür
auswertige
Vereine und
Institutionen

Sporthallen
1.1 Sportflächen 8,00 € 20,00 €
1.2 Nebenräume 8,00 €
2.0 Bergringstadion
2.1 Sportflächen(außer

Kunstrasenplatz)
8,00 € 20,00 €

(nicht privat)
2.2
2.3

Kunstrasenplatz 8,00 € 20,00 €
Clubraum
Nebenflächenaußen

8,00 € 15,00 €
10,00 €

(nicht privat)
3.0
4.0
4.1

Freisportflächen 8,00 € 8,00 €
Schulen
Unterrichtsräume 15,00 €

4.2 Fachräume

(außer
Computerkabinett)

20,00 €

4.3 Computerkabinett 22,00 €
4.4 ^/ersammlungsräume 15,00 €
4.5
4.6

^ula 20,00 €
Pausenflächender
Schulen

10,00 €



auf einen gesetztichen Feiertag fällt.Die Nutzung muss
mindestens l Tag vorher in der Fachabteilung oder beim
ZuständigenMitarbeiter des jeweiligen Objektes abgemeldet
werden.
Als vereinbart gelten alle beantragten und bestätigtenTermine.

6. Ausnahmegenehmigungen sind direkt an den Bürgermeisterzu
richten. Sie werden ausschließlichdurch den Bürgermeister
entschieden.

§6 Sonderregelungen

Die Nutzung der Sportstättendurch Schulen, die nJcht in Trägerschaft
der StadtTeterow liegen, ist durch diese Entgeltordnung nicht
berührt.

§7 ZusätzlicheReinigung

Zusätzlichzu vorstehenden Entgeltsätzenhaben die Veranstalter die
entstehenden Reinigungskosten zu tragen, wenn bei Veranstaltungen
eine Zusatzreinigung erforderlich ist. Die Entscheidungsbefugnis
darübertiegt bei der Fachabteilung.

§8 Verkaufserlaubnisse

Der gewerbsmäßigeVerkaufvon Speisen und Getränkenin und vor
den Sportstättenund Schulen bedarf einer Erlaubnis des Trägers
dieser Einrichtung. Dies ist beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung
zu beantragen. Dafürwird ein Gestattungsentgelt erhoben.



§9 Fälligkeit

1. Die Abrechnung fürdie regelmäßigenNutzer (Dauemutzer)
erfolgt per 31.10. eines Kalenderjahres.

2. Bei einmaliger Nutzung erfolgt die Reclinungslegung nach dem
Veranstaltungstermin.

3. Nicht ordnungsgemäßeZahlung zieht den AuSvSchluss von der
Nutzung nach sich.

§10Einziehung von Entgelten

Die Einziehimg ausstehender Entgelte kann gemäß§ 14 des
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg - Vorpommem vom
Ol.Juni 1993 erfolgen.

§11 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01 .01.2011 in Kraft.

Die bisherige Entgeltregelung treten vom 01.01.2005 und sämtliche
Einzelfallregelungen treten zum gleichen Zeitpunkt außerKraft.

Teterow,den ^,//?. ^Ö/^O

,?v\^^i^'f'\^

Dr. Reinhard Dettmann
Bürgermeister



Anlage 2

ENTGELTORDNUNG

fürdie außerschulischeNutzung

yon Schulgebäuden,Sportstättenund deren Freiflächen

§1 GrundsätzlicheRegelungen

Fürdie außerschulischeNutzung von Schulgebäuden,Sportstättenund deren Freiflächenwerden

gemäß§43 Abs. 1, §44 Abs. l und 2.1. der Kommunalverfassung M-V in der Fassung vom

13. Juli 2011 und KAG M-V vom 12. April 2005, (zuletzt geändertdurch Artikel 2 des Gesetzes vom

13. Juli 2021) Teil I §4 Abs. 1, §6 Abs. I und 3 Entgelte erhoben.

Das Entgelt dient zum teilweisen Ausgleich anfallender Bewirtschaftungskosten, in erster Linie

Kosten der Heizung, der Beleuchtung, des Wasserverbrauchs, der Müllentsorgung,dem

Herrichten von Flächenund der Personalkosten.

Ein Anspruch auf Überlassungvon Nutzungsobjekten besteht nicht.

Die außerschulischeNutzung erfolgt auf der Grundlage ordnungsgemäßabgeschlossener

Nutzungsverträgeoder einer Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der Stadt Teterow.

§2 Entgeltpflichtige

1. Entgeltpflichtig ist, wer auf Grund eines Vertrages oder Vereinbarung mit der Stadt
Schulgebäude,Sportstättenund deren Freiflächenregelmäßigoder sporadisch nutzt.

2. Sind Sportgruppen als Nutzer Mitglied eines Vereins, so ist der Verein Gebührenschuldner.

3. Bei Sportgruppen, die nicht vereinsmäßigorganisiert sind, haftet der Antragsteller als

Gebührenschuldner.

§3 Ausnahmeregelungen

Entgeltfrei sind Veranstaltungen in Sportstättenund Schulen für

die Stadt
die sich in Trägerschaftder Stadt befindenden Schulen und deren Schulmitwirkungsgremien

die Kinder und Jugendlichen der Teterower Sportvereine und Institutionen bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr

Menschen mit Behinderung

Die Vereine und Sportgruppen sind verpflichtet, die Angaben überdie Altersstruktur ihrer

Mitglieder wahrheitsgemäßanzugeben.

§4 Benutzungszeit

1. Als Benutzungszeit gilt die reine Nutzungszeit des Objektes.

2. Schulräurnekönnenvon montags bis donnerstags längstensbis 22.00 Uhr im besonderen

Einzelfall, nur mit Zustimmung derjeweiligen Schulleitung, ausnahmsweise auch freitags,

samstags und sonntags zur Benutzung überlassenwerden, sowie es die betrieblichen und

personelien Vei'liäitnissezuldsseii.

3. Uber die außerschulischeNutzung der Schulen in den Herbst-, Frühjahrs-und Pfingstferien

entscheiden die Schulleitungen.



4. In den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Schulen und Sporthallen geschlossen.
Ausnahme: Nach Antragstellung bis zum 31.05. des laufenden Jahres und nach Spezifik der

Sportart entscheidet die Fachabteilung überdie Offnung einer Halle in den Sommerferien für

den Trainingsbetrieb fürKinder und Jugendliche (Ferienspiele).

§5 Antragstellung

1. Anträgeauf Nutzung der Sporteinrichtungen und - anlagen sind bis zum 31.05. fürdas
folgende Schuljahr an die Stadtverwaltung Teterow, Fachbereich Schule, Kultur und Sport zu
stellen.
Die Nutzungsplanung wird fürden Zeitraum des anschließendenSchuljahres abgeschlossen.

2. Im Antrag ist der Zweck der Nutzung, die gewünschteSporteinrichtung bzw. -anlage, der
Zeitumfang, die Altersklasse der Nutzer sowie der Verantwortliche zu benennen.

3. Die Vertreter der Schulen, der Sportvereine und Verbändesowie die Hallenwarte bzw.
Hausmeister sind nicht berechtigt, selbständigNutzungszeiten zu vergeben.

4. Die Anträgeauf Sondernutzung der Sporthallen sind mindestens 4 Wochen vor Termin im
Fachbereich Schule, Kultur und Sport zu stellen.

5. AnträgefürWettkampfspiele müssenseparat gestellt werden. Bei Ausfall der
Wettkampfspiele ist ein schriftlicher Nachweis erforderlich.

§6 Entgeltsätzepro Nutzungsstunde

Das Entgelt wird fürjede vereinbarte Nutzungszeit im ganzen Vertragszeitraum fällig. Dies trifft nicht

zu, wenn die Nutzung auf einen gesetzlichen Feiertag fällt.Als vereinbart gelten alle beantragten und

bestätigtenTermine. Angefangene Stunden bis 30 Minuten werden mit 50 % des jeweiligen
Entgeltes berechnet.

Sportstätte Ost Trainingszeiten der
Teterower Vereine und

NutzungVereine
und Institutionen

Vereine und
Gruppen

SportstätteNord
mit Außenanlage

Trainingszeiten der
Teterower Vereine und
Gruppen im regelmäßigen
Ubungsbetrieb pro Stunde

NutzungVereine
und Institutionen

pro Stunde

Vereine und
Gruppen
-auswärtige-

6.1. Sporthallen

10,00 € 10,00 € 25,49 €

Sportstätte
Schulkamp

mitAußenanlage

Trainingszeiten der
Teterower Vereine und

Gruppen im regelmäßigen
Ubungsbetrieb pro Stunde

NutzungVereine

und Institutionen

pro Stunde

Vereine und
Gruppen
-auswärtige-

6.2. Sporthallen
10,00 € 10,00 € 46,25 €



* Mit Anderung des Umsatzsteuergesetzes werden ab dem 01.01.2023 die Entgeltsätzefürdie

Nutzung des Bergringstadions und die damit verbundenen Nutzungsentgelte der Duschen

umsatzsteuerpflichtig. Die Abrechnung der Entgelte erfolgt fürdas Stadion zuzüglichdesjeweils

geltenden Mehrwertsteuersatzes laut Umsatzsteuergesetz. Die betroffenen Entgelte sind

nachfolgend mit „*" gekennzeichnet.

Die Abrechnung fürbeantragte Wettkämpfeerfolgt % jährlich.

6.6.Nutzungsentgelte der Duschen in Sporthallen

Sportstätten

Alle

Trainingszeiten der

TeterowerVereine

Einmalig pro Jahr 50,00 €

Einzelgruppen

20,00 €

Gruppen im regelmäßigen
Ubungsbetrieb pro Stunde

pro Stunde -auswärtige-

6.3. Sporthallen
10,00 € 10,00 € 46,25 €

6.4. Bergringstadion

Haupt- und
Kunstrasenplatz
Berechnung: Punkt-

und Testspiele = 4

Stunden
Trainingsspiele = 2

Stunden

Trainingszeiten der
Teterower Vereine und
Gruppen im regelmäßigen
Ubungsbetrieb pro Stunde

NutzungVereine
und Institutionen

Vereine und
Gruppen
-auswärtige-

10,00 €* 10,00 €* 53,45 €*

Duschräume
Jährlich50,00 €*

Pro Nutzung

5,00 €*
Pro Tag

10,00 €*

6.5 Schulen TeterowerVereine und Gruppen Vereine und Gruppen
-auswärtlge-

6.5.1. Unterrichtsräume 10,00 € 15,00 €
6.5.2. Fachräume(außer

Computerkabinett) 10,00 €
20,00 €

6.5.3. Auia 20,00 € 30,00 €
6.5.4. Pausenflächender Schulen 5,00 € 10,00 €



§7 Sonderregelungen

Die Nutzung der Sportstättendurch Schulen, die nicht in Trägerschaftder Stadt Teterow liegen, ist

durch diese Entgeltordnung nicht berührt.

§8 ZusätzlicheReinigung

Zusätzlichzu vorstehenden Entgeltsätzenhaben die Veranstalter die entstehenden Reinigungskosten

zu tragen, wenn bei Veranstaltungen eine Zusatzreinigung erforderlich ist. Die Entscheidungsbefugnis

darüberliegt bei der Fachabteilung.

§9 Verkaufserlaubnisse

Der gewerbsmäßigeVerkauf von Speisen und Getränkenin und vor den Sportstättenund Schulen

bedarfeiner Erlaubnis des Trägersdieser Einrichtung. Dies ist beim Fachbereich Bürger-und

Ordnungsangelegenheiten zu beantragen. Dafürwird ein Gestattungsentgelt erhoben.

§lOFälligkeit

1. Das Entgelt wird entsprechend der Nutzungsvereinbarung fällig.(Feiertage und Schließzeiten

der Hallen und des Bergringstadions werden berücksichtigt)

2. Bei einmaliger Nutzung erfolgt die Rechnungslegung nach dem Veranstaltungstermin.

3. Nicht ordnungsgemäßeZahlung zieht den Ausschluss von der Nutzung nach sich.

§11 Einziehungvon Entgelten

Die Einziehung ausstehender Entgelte kann gemäß§14 des Kommunalabgabegesetzes des Landes

M-V vom 12. April 2005 (zuletzt geändertdurch Artikel 2 des Gesetzes vom

13. Juli 2021) erfolgen.

§12 Kündigung

Bei Verstößengegen den Nutzungsvertrag haben die Antragsteller mit einer fristlosen Kündigungzu

rechnen.

§13 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

Teterow, den Andreas Lange
Bürgermeister


